
§ 46 a Nr. 1 und 2 StGB Bei Gewaltdelikten und Delikten
gegen die sexuelle Selbstbestimmung ist für einen
erfolgreichen Täter-Opfer-Ausgleich mit der zu Gunsten
des Angeklagten wirkenden Folge der Strafmilderung
nach § 46 a i. V. m. § 49 Abs. 1 StGB regelmäßig ein
Geständnis zu erlangen. Urt. des BGH v. 19.12. 2002 - 1 StR
405/02 - LG Konstanz [Urteilsanmerkung]

Johannes Kaspar

Angaben zur Veröffentlichung / Publication details:

Kaspar, Johannes. 2003. “§ 46 a Nr. 1 und 2 StGB Bei Gewaltdelikten und Delikten gegen
die sexuelle Selbstbestimmung ist für einen erfolgreichen Täter-Opfer-Ausgleich mit der
zu Gunsten des Angeklagten wirkenden Folge der Strafmilderung nach § 46 a i. V. m. § 49
Abs. 1 StGB regelmäßig ein Geständnis zu erlangen. Urt. des BGH v. 19.12. 2002 - 1 StR
405/02 - LG Konstanz [Urteilsanmerkung].” Juristische Rundschau 2003 (10): 423–28.

Nutzungsbedingungen / Terms of use:

Dieses Dokument wird unter folgenden Bedingungen zur Verfügung gestellt: / This document is made available under these conditions:
Deutsches Urheberrecht
Weitere Informationen finden Sie unter: / For more information see:
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitieren-archivieren/publiz/

licgercopyright

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitieren-archivieren/publiz/













	§ 46 a Nr. 1 und 2 StGB Bei Gewaltdelikten und Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ist für einen erfolgreichen Täter-Opfer-Ausgleich mit der zu Gunsten des Angeklagten wirkenden Folge der Strafmilderung nach § 46 a i. V. m. § 49 Abs. 1 StGB regelmäßig ein Geständnis zu erlangen. Urt. des BGH v. 19.12. 2002 - 1 StR 405/02 - LG Konstanz [Urteilsanmerkung]
	Johannes Kaspar
	Nutzungsbedingungen / Terms of use:
	licgercopyright  

	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7

